








Teil B - Text 
Es gilt die Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. 
Januar 1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch Artikel 3 Investitionserleichte-
rungs- und Wohnbaulandgesetz vom 22.4.1993 (BGBl. I S. 466) 
 
1. Art und Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 u. Abs. 3 BauGB, §§ 1, 

4, 11, 16, 18 und 19 BauNVO) 
1.1 In den Allgemeinen Wohngebieten sind Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 

Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen auch ausnahms-
weise nicht zulässig. Gemäß § 1 Abs. 9 BauNVO wird bestimmt, dass in allen 
WA die Neuerrichtung von Ferienhäusern und Ferienwohnungen oder der Um-
bau vorhandener Gebäude zu Ferienhäusern und Ferienwohnungen unzulässig 
ist. Erweiterungen, Änderungen und Erneuerungen vorhandener baulicher und 
sonstiger Anlagen gemäß § 1 Abs. 10 BauNVO sind ausnahmsweise zulässig. 

1.2 Im Sonstigen Sondergebiet „Mühle“ sind Betriebe des Beherbergungsgewer-
bes, Ferienwohnungen, Schank- und Speisewirtschaften, kulturelle Einrichtun-
gen sowie Dauerwohnungen zulässig. 

1.3 Die Firsthöhe muss in den WA 1, 2, 4 und 5 mindestens 6,50 m und darf höchs-
tens 8,5 m betragen. Im WA 3 beträgt die Mindestfirsthöhe 7,0 m und die max. 
Firsthöhe 9,0 m. Die Sockelhöhe (OK Fertigfußboden) darf in den WA 1-3 max. 
0,5 m betragen. Für die festgesetzten Sockel- und Firsthöhen gilt als Bezugs-
punkt die Oberkante der anbaufähigen Erschließungsstraße, zu- bzw. abzüglich 
des natürlichen Höhenunterschiedes gegenüber der Mitte der straßenseitigen 
Gebäudefront.  

1.4 Die vorhandenen Geländehöhen dürfen auf den privaten Baugrundstücken nur 
um max. +/- 0,75 m verändert werden. Der Höhenunterschied zu benachbarten 
Flurstücken ist durch Böschungen auszugleichen. Stützmauern sind nur aus-
nahmsweise als geklinkerte oder Natursteinmauern zulässig und aus Sichtbe-
ton oder anderen Materialien unzulässig. Erdwälle höher als 0,5 m sind unzu-
lässig. Als Bezugspunkt gilt die vorhandene Geländehöhe ü.HN. 

1.5 Innerhalb des Sonstigen Sondergebietes „Mühle“ darf gemäß § 19 Abs. 4 
BauNVO die zulässige GRZ bis zu einem Maß von 0,5 ausschließlich für Stell-
plätze und Zufahrten überschritten werden. 

2. Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 BauNVO) 
2.1 In den Allgemeinen Wohngebieten sind nur Einzelhäuser zulässig.  
2.2 In den festgesetzten Wohngebieten mit abweichender Bauweise sind abwei-

chend von der offenen Bauweise bei Einzelhäusern mit seitlichem Grenzab-
stand Gebäudelängen über 17 m unzulässig. 

3. Mindestgröße der Baugrundstücke (§ 9 Abs. 1 Nr. 3 BauGB) 
Die Mindestgröße der Baugrundstücke wird in den WA 1 und WA 4 auf 800 m² 
und in den WA 2, 3 und 5 auf 700 m² festgesetzt. 

4. Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind (§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB) 
Innerhalb der von der Bebauung freizuhaltenden Sichtdreiecke sind Nebenan-
lagen und Einrichtungen im Sinne des § 14 Abs. 1 und 2 BauNVO sowie private 
Stell- und öffentliche Parkplätze unzulässig. Grundstückseinfriedungen und 
Strauchwerk dürfen im Bereich der Sichtdreiecke eine Höhe von 0,80 m über 
Fahrbahnoberkante nicht überschreiten. Davon ausgenommen sind vorhande-
ner Baumbestand sowie Neuanpflanzungen mit einer Kronenansatzhöhe von 
über 2,0 m. 

5. Flächen für Stellplätze, Garagen und Nebenanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 
BauGB, §§ 12, 14 und 23 BauNVO) 

5.1 Für die WA 1 – 3 gilt: Garagen und Carports sind in das Hauptgebäude zu in-
tegrieren oder anzubauen. Hinsichtlich der Gestaltung gilt Pkt. 8.7. Freistehen-
de Nebengebäude sind unzulässig.  



5.2 In allen WA ist die Errichtung von Kfz-Stellplätzen, Carports, Garagen und Ne-
bengebäuden i.S.d. § 14 Abs. 1 BauNVO sowie Stellplätzen für Müllbehälter im 
Vorgartenbereich unzulässig. Vorgartenbereich ist der Bereich zwischen den öf-
fentlichen Straßen und der straßenseitigen Hauptgebäudeflucht. Je Einzel-
hausgrundstück ist nur eine Zufahrt in einer Breite von max. 4,0 m zulässig. As-
phaltierte oder betonierte Zufahrten sind unzulässig. 

5.3 Die Errichtung von Carports oder Garagen ist im SO „Mühle“ unzulässig. 
6. Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden (§ 9 Abs. 1 Nr. 6  

BauGB) 
In den WA 1 und 2 ist je Einzelhaus max. eine Wohnung zulässig. In den WA 3, 
4 und 5 sind je Einzelhaus max. 2 Wohnungen zulässig. 

7.  Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnah-
men zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Land-
schaft, Flächen und Maßnahmen zum Ausgleich sowie Anpflanzen und 
Erhalten von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 1a, § 9 
Abs. 1 Nr. 20 und 25, Abs. 1a und Abs. 6 BauGB) 

7.1 Bei den Erdarbeiten anfallender, unbelasteter Bodenaushub ist in nutzbarem 
Zustand zu erhalten und an Ort und Stelle wieder zu verwerten oder einer Wie-
derverwertung zuzuführen. 

7.2 Die zum Erhalt festgesetzten Bäume und Sträucher sind dauerhaft vor Beein-
trächtigungen, die den Fortbestand gefährden, und während der Baumaßnah-
men gem. DIN 18920 zu schützen. Totholz- und Pflegeschnitte sind zulässig. 
Beschädigte oder abgegangene Gehölze sind gleichwertig zu ersetzen. 

7.3 Innerhalb der Planstraße A ist eine Allee aus mindestens 23 Hochstämmen der 
Art Gleditsia triacanthos (Lederhülsenbaum) oder Ginkgo biloba (Fächerblatt-
baum), 3xv, Kronenansatzhöhe 3,0 m, StU 18-20 cm anzupflanzen und dauer-
haft zu erhalten. Entlang der Planstraße B sowie innerhalb der Wendeanlage 
sind 3 Hochstämme der Art Spitzahorn (Acer platanoides), 3xv, StU 16-18 cm, 
innerhalb der Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung „An der Mühle“ 
sind mindestens 4 Hochstämme der Art Linde (Tilia cordata „Rancho“), 3xv, StU 
16-18 cm, anzupflanzen und dauerhaft zu erhalten. Alle Baumscheiben sind vor 
Befahren zu schützen. Die in der Planzeichnung beispielhaft dargestellten 
Baumstandorte können entsprechend den örtlichen Erfordernissen der Er-
schließung und Grundstückszuwegung geringfügig verschoben werden. Inner-
halb der Planstraße A sind außer an Einfahrten gegenüberliegende Baumstan-
dorte einzuhalten, um einen Alleencharakter zu erreichen. Der Abstand der 
Bäume innerhalb der Allee darf ein Maß von 15 m nicht überschreiten. Alle 
Straßenbäume sind 3 Jahre in der Entwicklungspflege zu pflegen. 

7.4 Die öffentlichen Grünflächen mit der Zweckbestimmung Parkanlage und Spiel-
platz sind als parkartige Grünflächen mit heimischen Arten anzulegen. Der 
Spielplatz ist durch eine mind. dreireihige Hecken mit Überhältern gegenüber 
dem Parkplatz und den umgebenden Nutzungen abzuschirmen. Auf 30 % der 
Flächen sind unregelmäßig gestaltete, naturnahe Gehölzflächen anzulegen und 
dauerhaft zu erhalten. Die Flächen außerhalb der Gehölzflächen sind mit Land-
schaftsrasen anzusäen und dauerhaft zu pflegen. In den Grünflächen sind in-
nerhalb der Parkanlage 14 Stück Hochstämme und innerhalb des Spielplatzes 
7 Stück Hochstämme, 3xv, StU 16-18 cm anzupflanzen und dauerhaft zu erhal-
ten. Alle Bäume sind 3 Jahre in der Entwicklungspflege zu pflegen. 

 Die Aufstellung von Sitzgruppen in der Parkanlage und von Sitzgruppen und 
Spielgeräten innerhalb der Spielplatzfläche ist zulässig. 

7.5 Im WA 1 sind innerhalb der Vorgärten der privaten Grundstücksflächen je zwei 
Zierapfel- Hochstämme (Malus „Red Sentinel“), im WA 2 sind innerhalb der pri-
vaten Grundstücksflächen in den Vorgärten am Wittenbecker Landweg je ein 
Rotdorn-Hochstamm (Crataegus laevigata „Paul´s Scarlet“), 3xv, StU mind. 16-
18 cm, anzupflanzen und dauerhaft zu erhalten. 



7.6 Innerhalb der auf privaten Grundstücksflächen festgesetzten Grünflächen „He-
cke“ sind mind. zweireihige Hecken auszubilden und dauerhaft zu erhalten.  

7.7 Auf den privaten Grundstücken ist jeweils ein Obstbaum- Hochstamm, 3xv, StU 
mind. 10-12 cm, oder ein anderer einheimischer Laubbaum, 3xv, StU mind. 16-
18 cm, anzupflanzen und dauerhaft zu erhalten.  

7.8 Die private Grünfläche mit der Zweckbestimmung Streuobstwiese ist mit Land-
schaftsrasen anzusäen und dauerhaft als ein- bis zweischürige Wiese zu pfle-
gen. Auf der Streuobstwiese sind mindestens 20 Obstbaum- Hochstamme, 3xv, 
StU mind. 10-12 cm, anzupflanzen und dauerhaft zu erhalten. 

7.9 Pflanzenlisten 
Pflanzenliste 1: Bäume und Heister  
Acer campestre Feldahorn 
Carpinus betulus  Hainbuchen 
Fraxinus excelsior Esche 
Quercus robur  Stieleiche 
Prunus avium  Vogelkirsche 
Pyrus pyraster Wildbirne 
Sorbus aucuparia Eberesche 
Sorbus intermedia      Schwedische 
                                   Mehlbeere 

Pflanzenliste 2: Sträucher 
Cornus mas    Hartriegel  
Crataegus monogyna  Eingriffliger Weißdorn  
Euonymus europaeus Pfaffenhütchen 
Ligustrum vulgare  Liguster  
Prunus spinosa  Schlehe 
Rosa arvensis   Feldrose  
Rosa canina   Hundsrose  
Rosa glauca   Hechtrose  
Rosa multiflora            Vielblütige Rose  
Viburnum opulus   Gemeiner Schneeball 

 Qualitäten und Pflege: 
Sträucher 2xv mind. 60-100 cm, Pflanzenraster 1,0 x 1,0 m, Heister 3x v. 
mind.100-125 cm, Bäume Hochstämme 3xv STU mind. 16-18 cm. Die 
Gehölzflächen sind drei Jahre in der Entwicklungspflege zu pflegen und für die 
Dauer dieser Zeit gegen Wildverbiss zu schützen.  

7.10 Als externe Ausgleichsmaßnahme ist eine umgebrochene Grünlandfläche öst-
lich des Gnittbarges an der Gemeindegrenze zu Wittenbeck auf dem städti-
schen Flurstück 376/4, Flur 2 der Gemarkung Kühlungsborn in einer Größe von 
5.350 m² dauerhaft aus der Bewirtschaftung zu nehmen und der natürlichen 
Sukzession zu überlassen.  

7.11 Die Maßnahmen nach 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.8 und 7.10 sind im Rahmen der Er-
schließung vom Erschließungsträger durchzuführen und spätestens 18 Monate 
nach Erschließungsbeginn fertig zu stellen. Die Sicherung erfolgt in einem städ-
tebaulichen Vertrag mit der Stadt. Die Maßnahmen nach 7.7 werden gemäß § 9 
Abs. 1a BauGB den jeweiligen Grundstückseigentümern zugeordnet. Der jewei-
ligen Bauanzeige ist ein Freiflächengestaltungsplan beizufügen, aus dem die 
Umsetzung und Lage der festgesetzten Maßnahmen nach 7.5, 7.6 und 7.7 her-
vorgeht. 

7.12 Der öffentliche Fußweg ist in wasserdurchlässiger Bauweise herzustellen. 
8. Örtliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 86 LBauO M-V) 
8.1 Für Dacheindeckungen der Hauptgebäude sind nur unglasierte, rote, rotbraune 

oder anthrazitfarbene Tonziegel oder Betonpfannen sowie Schiefer zulässig. 
Außerdem sind Dächer aus grauem, vorbewittertem Zinkblech zulässig. Dächer 
unter 5° Dachneigung dürfen auch mit grauen oder schwarzen Dachbahnen 
eingedeckt werden.  

8.2 In den WA 1 - 3 beträgt die zulässige Dachneigung bei eingeschossiger Bau-
weise 35°-45°. Im WA 3 beträgt die zulässige Dachneigung bei zweigeschossi-
ger Bauweise 0°-20°. Bei eingeschossiger Bauweise sind die Dächer als sym-
metrische Sattel-, Walm- oder Krüppelwalmdächer auszubilden.  

8.3 Dacheinschnitte sind unzulässig. Dachgauben, Zwerchgiebel und Zwerch-
dächer müssen je Gebäude in einheitlicher Form und in der gleichen Dachhaut 
wie das Hauptdach ausgeführt werden. Trapezgauben, Dreiecksgauben und 
Gauben mit Tonnendächern sind unzulässig. Dachgauben, Zwerchgiebel und 
Zwerchdächer mit einer Dachneigung über 45° sind unzulässig. Gauben mit 
Walm- bzw. Krüppelwalmdach sind nur zulässig, wenn das Hauptdach als  
 



Walm- bzw. Krüppelwalmdach ausgebildet ist. Mehrere Einzelgauben auf einer 
Dachseite sind symmetrisch anzuordnen und in gleicher Art und Größe herzu-
stellen. Eine Einzelgaube darf max. 40 % der Trauflänge des Hauptdaches breit 
sein, mehrere Gauben dürfen insgesamt maximal 60 % der Trauflänge des 
Hauptdaches breit sein. Der Abstand der Gaube von der Traufe muss mind.  
0,5 m, von der Giebelseite mind. 1,5 m betragen. 

8.4 Der Dachüberstand an der Traufseite muss mindestens 30 cm und darf maxi-
mal 80 cm betragen. Am Ortgang beträgt der Dachüberstand mind. 20 cm und 
max. 80 cm. Flachdächer sind auch ohne Dachüberstand zulässig. 

8.5 Fassaden sind als verputzte Flächen oder mit Sichtmauerwerk auszuführen. 
Holzfassaden sind bis zu einem Anteil von 50 % der jeweiligen Fassadenfläche 
zulässig. Blockbohlenhäuser sind unzulässig. Putzfassaden sind nur als Glatt-
putz und wie Holzfassaden nur in weiß oder in gebrochenen Tönen der Farben 
weiß, beige, gelb, braun, grau oder rot zulässig. Klinkerfassaden sind nur in na-
turrotem, rotbraunem oder braunem Klinker zulässig. Eine Verschindelung von 
Fassadenteilen ist unzulässig. Sichtbare Rollladenkästen sind unzulässig. 

8.6 Die Verwendung von reflektierenden Dach- oder Fassadenmaterialien ist mit 
Ausnahme von Glasflächen und von Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie 
unzulässig. Die Verwendung von Dach- oder Fassadenmaterialien, die andere 
Baustoffe vortäuschen, ist unzulässig. 

8.7 Carports und Garagen sind gestalterisch an das Hauptgebäude anzugleichen. 
Sie sind mit gleichen Materialien und Farben auszuführen und in die Dachge-
staltung des Hauptgebäudes einzubeziehen oder mit gleicher Dachform und 
Dachhaut wie das Hauptgebäude auszuführen. 

8.8 Sichtschutzanlagen sind mit Rankpflanzen zu begrünen. Die nur außerhalb des 
Vorgartenbereichs zulässigen Dauerstellplätze von Müllbehältern sind mit einer 
blickdichten, dauerhaften Bepflanzung, begrünten Umkleidung oder Rankgittern 
zu versehen.  

8.9 Einfriedungen sind nur als Laubholzhecke aus heimischen Arten zulässig. 
Drahtzäune sind nur innerhalb von Hecken zulässig. Die zulässige Höhe für 
Zäune und Hecken beträgt an den zur Erschließung dienenden Straßen und 
von dort bis zur Hauptgebäudeflucht an den seitlichen Grundstücksgrenzen 
(Vorgartenbereich) 1,25 m.  

8.10 Die Aufstellung oberirdischer Gas- oder Ölbehälter ist nicht zulässig. Anlagen 
zur Nutzung der Sonnenenergie sind auf den Dachflächen zulässig. 

8.11 In den Allgemeinen Wohngebieten gilt: Werbeanlagen sind nur an der Stätte der 
Leistung bis zu einer Größe von 0,75 m² im Bereich des Erdgeschosses zuläs-
sig. Werbeanlagen mit Leuchtfarben, wechselndem oder sich bewegendem 
Licht sind unzulässig. Die Aufstellung von Warenautomaten ist unzulässig. 

8.12 Die Vorgärten sind gärtnerisch zu gestalten und dürfen nicht als Stellplätze für 
Kraftfahrzeuge oder Müllbehälter bzw. als Lagerflächen genutzt werden. Aus 
gestalterischen Gründen ist zwischen allen Grundstücksgrenzen und Stellplät-
zen für Kraftfahrzeuge oder Müllbehälter, Carports oder Garagen eine gärtne-
risch angelegte Fläche von mind. 1,0 m Breite herzustellen. Sonstige nicht be-
baute Grundstücksflächen sind als Gärten anzulegen und dauerhaft zu pflegen.  

8.13 Wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen die gestalterischen Festsetzungen ver-
stößt, handelt rechtswidrig im Sinne des § 84 LBauO M-V und kann mit Bußgeld 
bis zu 100.000 € geahndet werden. 

 




